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RS OGH 1981/12/16 1Ob631/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1981

Norm

4.DVEheG §8 Abs3

IPRG §20 Abs2

Rechtssatz

Sowohl nach der alten wie auch nach der neuen Rechtslage können auch Scheidungsgründe berücksichtigt werden,

die das fremde Recht nicht kennt. (Klägerin ist ((auch)) österreichischer Staatsbürger).
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